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Bekanntmachung des Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
(WWAZ), Jahresabschluss 2011

Die Verbandsversammlung des Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
(WWAZ) hat auf Ihrer Sitzung am 30.01.2013 den Jahresabschluss 2011, zusammen mit 
dem Lagebericht und dem Bericht über die Jahresabschlussprüfung, gemäß 108a der Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 10. August 2009  (GVBl. LSA 
S. 383), festgestellt.
Die Verbandsversammlung beschloss gleichzeitig, den Jahresverlust für den Geschäftsbe-
reich Trinkwasser in Höhe von  934,54 E und den Jahresgewinn für den Geschäftsbereich 
Abwasserentsorgung in Höhe von 1.311.027,42 E auf neue Rechnung vorzutragen. Weiterhin 
wurde in der Verbandsversammlung am 30.01.2013 dem Verbandsgeschäftsführer die Entla-
stung gemäß 108a GO-LSA erteilt.
Nach dem abschließenden Ergebnis ihrer Prüfung haben mit Datum vom 18. Dezember 2012 
die Wirtschaftsprüfer den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit folgendem 
Wortlaut erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wolmirstedter Was-
ser- und Abwasserzweckverbandes, Wolmirstedt, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung 
des Verbandsgeschäftsführers.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebe-
richt abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 131 Abs. 1 GO LSA unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld des Verbandes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen des Verbandsgeschäftsführers sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Verbandes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Magdeburg, den 12. November 2012

WIBERA Wirtschaftsberatung 
Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Peter Nuretinoff  Reinhard Wilbig
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

Am 18. Dezember 2012 hat das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Börde den Feststel-
lungsvermerk zum Jahresabschluss mit folgendem Wortlaut erteilt:
Feststellungsvermerk für den Jahresabschluss zum 31.12.2011 
des Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WWAZ)
Die Auftragsvergabe an die WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Düsseldorf mit NL in Magdeburg wurde mit Schreiben vom 29.03.2012 durch das 
Rechnungsprüfungsamt bestätigt.
Der Wirtschaftsprüfer erteilte dem Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.
Das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBE-
RA wird durch den Fachdienst Rechnungsprüfung bestätigt. Es wird ein uneingeschränkter 
Feststellungsvermerk erteilt.
„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 02. November 2012 abgeschlossener 
Prüfung durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft WIBERA Düsseldorf NL Magdeburg die Buchführung und der Jahresabschluss 
des Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverbandes den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragssituation des Verbandes. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Verbandes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen 
keinen Anlass.“

Im Auftrag
Gallert
Amtsleiterin

Der Jahresabschluss 2011 mit dem Rechenschaftsbericht und der Gesamtabschluss mit dem 
zusammenfassenden Bericht liegen entsprechend § 108a Abs. 3 GO-LSA innerhalb von 
sieben Tagen nach Veröffentlichung im Amtsblatt während der Sprechzeiten zur Einsicht-
nahme im Verwaltungsgebäude des Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
(WWAZ), in 39326 Wolmirstedt, August-Bebel-Straße 24, öffentlich aus.

Wolmirstedt, den 19.04.2013

gez. Frank Wichmann
Verbandsgeschäftsführer

                     
Verbandsgemeinde Flechtingen
Wirtschafts- und Sozialausschusses     
des Verbandsgemeinderates  Flechtingen, 18.04.2013

B E K A N N T M A C H U N G

Am Dienstag, dem 07.05.2013, findet um 19.00 im Kurhaus der Gemeinde Flechtingen 
(Versammlungsraum), Vor dem Tore 2 in 39345 Flechtingen, 
die 13. Sitzung des Wirtschafts- und Sozialausschusses des Verbandsgemeinderates der 
Verbandsgemeinde Flechtingen statt.

Tagesordnung 
Öffentlicher Teil
1  Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung und der Anwesenheit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der 12. Sitzung vom 06.03.2013
4.  Beratung über Vorschläge der Verbandsgemeinde Flechtingen für die Wahl des Vorstan-

des im Unterhaltungsverband „Aller“
5. Beratung über die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2013
6. Informationen zur Funktion der Außenstellen
7.  Beratung zum neuen Kinderförderungsgesetz und dessen Auswirkungen
8.   Beratung zur Satzung über die Förderung und Betreuung von Kindern in Kindertages-

einrichtungen der Verbandsgemeinde und den Kostenbeiträgen
9.  Informationen zur Schulentwicklungsplanung
10.   Diskussion über die zukünftige Verfahrensweise bei Auftragserteilung im Bauvorhaben 

Sekundarschule Flechtingen über das Stark III Förderprogramm  
11.   Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Verbandsgemeindebürgermeisters 

über wichtige Angelegenheiten der Verbandsgemeinde
12.  Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Ausschusses

Nichtöffentlicher Teil
13. Auftragsvergabe
 Vorlagen-Nr.: 143/2013
14. Auftragsvergabe
 Vorlagen-Nr.: 144/2013
15. Auftragsvergabe

 Vorlagen-Nr.: 145/2013
16. Auftragsvergabe
 Vorlagen-Nr.: 146/2013
17.   Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden und des Verbandsgemeindebürgermeisters 

über wichtige Angelegenheiten der Verbandsgemeinde
18. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Ausschusses 

Öffentlicher Teil 
19. Schließung der Sitzung

Wille
Verbandsgemeindebürgermeister
         
S A T Z U N G

über die Entwässerung der Grundstücke, den Anschluss an die öffentliche Abwasseran-
lage und deren Benutzung im Gebiet des Wasserverbandes Stendal-Osterburg (WVSO) 

(Entwässerungssatzung)

Aufgrund der §§ 6 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383)  und §§ 9 und 16 
Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) in Verbindung mit § 78 des Wasser-
gesetzes für das Land Sachsen Anhalt (WG-LSA) vom 16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492) in 
der jeweils gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Stendal-
Osterburg auf ihrer Sitzung am 24. April 2013 die folgende Satzung über den Anschluss 
an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung im Gebiet des Wasserverbandes 
Stendal-Osterburg beschlossen

§ 1
Allgemeines, öffentliche Einrichtung

(1)  Der WVSO betreibt in seinem Gebiet Abwasseranlagen als öffentliche Einrichtung.
(2)   Der WVSO übernimmt es nach Maßgabe dieser Satzung und den „Allgemeinen Ent-

sorgungsbedingungen für Abwasser“ (AEB-A), in seinem Gebiet die Abwässer zu 
sammeln, fortzuleiten und zu behandeln. Die Abwasserbeseitigung umfasst auch das 
Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in 
abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers sowie die Überwachung der Selbstüber-
wachung und der Wartung von Kleinkläranlagen.

(3)   Der WVSO entscheidet über Art, Lage; Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen so-
wie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Veränderung oder Be-
seitigung.

(4)   Anschluss- und Benutzungsrecht sowie -zwang als hoheitliche Aufgabe richten sich 
nach dieser Satzung. Das Verhältnis zwischen den Benutzern der Abwasseranlagen und 
dem WVSO wird gemäß seiner „Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser 
- AEB - A -“  geregelt.

§ 2
Umfang der öffentlichen Einrichtungen

Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören
a)   das gesamte öffentliche Kanalnetz, bestehend aus Kanälen für Schmutzwasser (Trenn-

verfahren), Abwasserdruckleitungen, Bürgermeisterkanälen oder Kanälen zur Aufnah-
me aller Abwässer (Mischverfahren),

b)   die Anschlussleitung vom Kanalabzweig (Einlassstück) bis einschließlich eines Grund-
stückanschlussschachtes, der sich in der Regel auf dem Grundstück befindet; bei An-
schluss an eine Abwasserdruckleitung endet die öffentliche Abwasseranlage an der 
Grundstücksgrenze,

c)   die Abwasserpumpstationen,
d)  die Kläranlagen,
e)  die Betriebsgrundstücke, -gebäude und -einrichtungen,
f)   Anlagen und Einrichtungen, die nicht von dem WVSO selbst, sondern von Dritten her-

gestellt und zu unterhalten sind, wenn sich der WVSO dieser Anlagen und Einrichtun-
gen zur Ableitung der Abwässer bedient,

g)   Einrichtungen und Vorkehrungen zur Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden 
Schlammes und des in abflusslosen Sammelgruben gesammelten Abwassers (öffentli-
che Fäkalschlammentsorgung)

§ 3
Grundstücksbegriff

(1)   Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem 
gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selb-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder 
Teile von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt, insbesondere dann, 
wenn ihm eine eigene Hausnummer zugeteilt wird.

(2)   Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten 
auch für Erbbauberechtigte, Nießbraucher sowie Wohnungseigentümer und Wohnungs-
erbbauberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes vom 15.03.51 (BGBI.
I.S. 175) in der jeweils gültigen Fassung sowie ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks 
dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und ver-
pflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

§ 4
Begriffsbestimmungen

(1)   Abwasser im Sinne dieser Satzung ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei 
Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser. Als Abwasser gelten auch die aus 
Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesam-
melten Flüssigkeiten.

 Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht.
 a)   für das durch landwirtschaftlichen Gebrauch anfallende Abwasser einschließlich 

Jauche und Gülle, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden.

 b)   für unverschmutztes Abwasser, welches zur Gewinnung von Wärme abgekühlt 
wurde,

 c)  für Niederschlagswasser.
  - Der WVSO nimmt im Auftrag der Kommunen Aufgaben der Vorbereitung, Durchfüh-

rung und des Betriebes von Regenwasserkanalisationen und -behandlungsanlagen wahr. 
Diese Aufgaben und finanziellen Abgrenzungen sind gesondert mit den Kommunen zu 
vereinbaren. - 

(2)   Kanäle sind Mischwasserkanäle, Abwasserkanäle, Bürgermeisterkanäle einschließlich 
der Sonderbauwerke wie z.B. Pumpwerke.

(3)  Abwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von Abwasser.
(4)  Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme von Niederschlags- und Abwasser bestimmt.
(5)   Zentrale Abwasserbehandlungsanlage ist eine Anlage zur Behandlung des in den Ka-

nälen gesammelten oder aus abflusslosen Sammelgruben abgefahrenen Abwassers ein-
schließlich der Ableitung zum Gewässer.

(6)   Grundstücksanschlüsse (Anschlusskanäle) sind die Anschlussleitungen vom Kanalab-
zweig bis zum anzuschließenden Grundstück einschließlich des Grundstücksanschluss-
schachtes, der sich in der Regel auf dem Grundstück befindet; bei Abwasserdruckleitun-
gen die Anschlussleitungen vom Kanalabzweig bis zum anzuschließenden Grundstück. 

(7)   Bürgermeisterkanäle sind im Gefälle erdverlegte Rohrleitungen, die in Teilgebieten von 
Städten und Gemeinden vorrangig Niederschlagswasser von Straßen, Wegen und Plät-
zen, jedoch auch in Kleinkläranlagen gereinigtes Abwasser in ein Gewässer einleiten.

(8)   Grundstücksentwässerungsanlagen sind die Einrichtungen eines Grundstücks, die dem 
Sammeln bzw. dem Behandeln oder Ableiten des Abwassers dienen, soweit sie nicht 
Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage sind. Die Grundstücksentwässerungsanla-
ge endet auf der Anschlussnehmerseite vor dem Grundstücksanschlussschacht, ist die-
ser nicht vorhanden, an der Grundstücksgrenze und bei Altanlagen an der Einleitstelle 
im Kanal.

(9)   Grundstücksanschlussschacht ist eine Einrichtung - im Regelfall - auf dem Grundstück 
des Anschlussnehmers, die zur Durchführung von Kontroll-, Mess- und Reinigungsar-
beiten sowie Probennahmen dient. Der Schacht kann sich auch außerhalb des Grund-
stückes befinden, wenn dies technisch bedingt ist oder die Installation auf dem Grund-
stück mit erhöhtem Aufwand verbunden wäre.

§ 5
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1)   Jeder Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte eines im Gebiet des WVSO lie-
genden Grundstücks ist berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an die Abwas-
seranlagen und das Einleiten der auf seinem Grundstück anfallenden Abwässer nach 
Maßgabe dieser Satzung und unter Wahrung der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen 
für Abwasser - AEB - A - zu verlangen (Anschlussberechtigter). 

  Sind für ein Grundstück mehrere Anschlussberechtigte vorhanden, so treffen die Rechte 
und Pflichten dieser Satzung jeden Anschlussberechtigten in vollem Umfang

(2)   Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an 

eine öffentliche Straße, einen öffentlichen Weg oder Platz grenzen oder durch einen öf-
fentlichen oder privaten Weg einen unmittelbaren Zugang zu einer öffentlichen Straße, 
einem öffentlichen Weg oder Platz haben und der Kanal in der öffentlichen Straße, dem 
öffentlichen Weg oder Platz betriebsfertig hergestellt ist. Der WVSO kann auch sonsti-
gen dinglich Berechtigten (z.B. Hinterliegern) eine Anschlussberechtigung erteilen. 

  Die Herstellung, Erweiterung oder Änderung bestehender Abwasserleitungen kann 
nicht verlangt werden.

(3)   Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Abwasseranlage kann versagt 
werden, wenn die Entwässerung wegen der Lage des Grundstücks oder sonstiger tech-
nischer und betrieblicher Gründe erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere 
Maßnahmen und Kosten erfordert.

(4)   Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht auch in den Fällen des Abs. 2 und 3, so-
fern der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb zusam-
menhängenden Mehrkosten zu tragen und auf Verlangen des WVSO Sicherheiten zu 
leisten.

(5)   Bei neu zu errichtenden Eigenheimgebieten kann der WVSO unabhängig von den Re-
gelungen der Absätze 1-4 Erschließungsvereinbarungen abschließen.

(6)   Jedes Grundstück, das an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird, ist vorher 
vom Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen, 
die nach dem Stand der Technik herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten und ggf. zu 
ändern ist.

  In den nach Trennverfahren entwässerten Gebieten darf das Abwasser nur dem dafür 
bestimmten Kanal zugeführt werden. In Ausnahmefällen kann angeordnet werden, dass 
zur besseren Spülung des Abwasserkanals das Niederschlagswasser einzelner günstig 
gelegener Grundstücke in diesen eingeleitet wird.

§ 6
Anschluss- und Benutzungszwang

(1)   Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, sein Grundstück, sofern es bebaut ist, an eine 
bestehende Abwasseranlage anzuschließen und diese zu benutzen. Kleinkläranlagen 
u.ä. sind in diesen Fällen außer Betrieb zu nehmen, zu leeren und zu reinigen, sofern es 
sich um einen Anschluss an einen Abwasserkanal handelt.

(2)   Der WVSO kann den Anschluss von unbebauten Grundstücken verlangen, wenn ein 
besonderes öffentliches Bedürfnis dies erfordert.

(3)  Die Verpflichtung nach § 6 Abs. 1 richtet sich auf den Anschluss an die zentrale Abwas-
seranlage, soweit der öffentliche Kanal vor dem Grundstück betriebsbereit vorhanden 
ist, sonst auf Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Fäkalschlammentsorgung 
(Ausfuhr des in der abflusslosen Sammelgrube anfallenden Abwassers bzw. des in der 
Kleinkläranlage anfallenden Schlammes). 

  Sofern der Anschluss an einen Bürgermeisterkanal erfolgt, ist auch der Anschluss an die 
öffentliche Fäkalschlammentsorgung vorzunehmen und der Anschlussberechtigte ist 
verpflichtet den in den Grundstückskläranlagen anfallenden Schlamm durch den WVSO 
zu entsorgen zu lassen.

(4)   Besteht ein Anschluss an die öffentliche Fäkalschlammentsorgung, kann der WVSO 
den Anschluss an die zentrale Abwasseranlage verlangen, sobald die Voraussetzungen 
des Abs. 3 nachträglich eintreten. 

 Der Anschluss ist binnen drei Monaten nach Zugang der Aufforderung vorzunehmen. 
(5)   Bei Neu- und Umbauten ist der Anschluss innerhalb von drei Monaten nach schriftlicher 

Aufforderung, vor der Gebrauchsabnahme des Bauwerks, auszuführen.
(6)   Der WVSO kann den Anschluss eines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage 

anordnen. Der Grundstückseigentümer hat den Anschluss nach Zugang der Aufforde-
rung des WVSO über die Ausübung des Anschlusszwangs innerhalb von drei Monate 
vorzunehmen. 

(7)   Werden an einer Erschließungsstraße, in die später Entwässerungskanäle eingebaut wer-
den sollen, Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen des WVSO alle Einrichtungen für 
den künftigen Anschluss an die zentrale Abwasseranlage vorzubereiten.

8)   Wird an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, in denen noch kein Kanal liegt, wohl 
aber geplant ist, ein Neubau errichtet oder in einem bereits bestehenden Bauwerk die 
vorhandene Abwassereinrichtung wesentlich geändert oder erneuert, so sind auf Verlan-
gen des WVSO die notwendigen Einrichtungen für den späteren Anschluss zu planen 
und vorzusehen.

(9)   Besteht für die Ableitung aller oder eines Teils der Abwässer kein natürliches Gefälle, 
kann der WVSO den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage durch den Anschlussberech-
tigten auf dessen Kosten verlangen. Die Hebeanlage gehört zur Grundstücksentwässe-
rungsanlage.

(10)  Wenn und soweit ein Grundstück an eine Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, alles anfallende Abwasser - unter Wahrung der 
Regelungen „Einleitungsbedingungen und -beschränkungen“ in der Anlage zu diesen 
AEB-A - der Abwasseranlage zuzuführen.

(11)  Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwangs, so haben die 
Anschlussberechtigten dies unverzüglich dem WVSO mitzuteilen.

§ 7
Ausnahmen und Befreiungen

(1)   Von den Vorschriften dieser Satzung, die als Regel oder Sollvorschrift aufgestellt oder 
bei denen Ausnahmen vorgesehen sind, können auf Antrag Ausnahmen oder Befreiun-
gen gestattet werden, wenn dem öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

  Der Antrag ist unter Angabe der Gründe innerhalb eines Monats nach der Aufforderung 
zum Anschluss schriftlich beim WVSO zu stellen.

(2)   Die Befreiung und die Ausnahmegenehmigung können unter Bedingungen und Auf-
lagen sowie befristet erteilt werden. Sie stehen unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs.

(3)   Vom Anschluss- und Benutzungszwang für Abwasser kann auf Antrag nach Abs. 1 Satz 
2 ganz oder teilweise befreit werden, wenn der Anschluss des Grundstücks an die öf-
fentliche Abwasseranlage für den Grundstückseigentümer unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist.

  Wird eine Befreiung bezüglich des Sammelns, des Behandelns und des Ableitens aus-
gesprochen, besteht für das Grundstück die Verpflichtung zum Bau und Betrieb einer 
Grundstückskläranlage bzw. abflusslosen Sammelgrube und zum Anschluss an die öf-
fentliche Fäkalschlammentsorgung.

§ 8
Antrags- und Zustimmungsverfahren für Grundstücksentwässerungsanlagen

(1)   Die Einleitung von Abwässern in die öffentliche Abwasseranlage sowie die Herstellung 
und die Veränderung von Einrichtungen zur Beseitigung und Vorbehandlung der Ab-
wässer eines Grundstücks sind zustimmungspflichtig und entsprechend zu beantragen.

(2)   Das Antragsverfahren entfällt bei Komplexerschließungen. 
(3)   Der WVSO entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. Er 

kann Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der Grund-
stücksentwässerungsanlagen durch Sachverständige verlangen, sofern das zur Entschei-
dung über den Entwässerungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat der Grund-
stückseigentümer zu tragen.

(3)   Die Zustimmung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie 
gilt auch für und gegen die Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers bzw. des 
Inhabers der Zustimmung. Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und Genehmigungen, die ggf. 
für den Bau oder Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage nach anderen Rechts-
vorschriften erforderlich sind.

(4)   Der WVSO kann - abweichend von den Regelungen Einleitungsbedingungen und -ein-
schränkungen, Anlage zu den AEB-A -, die Zustimmung unter Bedingungen und Auf-
lagen unter dem Vorbehalt des Widerrufs sowie der nachträglichen Einschränkung oder 
Änderung erteilen.

(5)   Vor der Erteilung der Zustimmung zur Grundstücksentwässerungsanlage darf mit deren 
Herstellung oder Änderung nur begonnen werden, wenn und soweit der WVSO sein 
Einverständnis erklärt hat.

(6)   Ändert sich die Zusammensetzung der von einem Grundstück einzuleitenden Abwässer 
so, dass die Einleitungseinschränkungen der Anlage zu den AEB-A oder die Grenzwerte 
der Zustimmung überschritten werden, ist die Zustimmung erneut zu beantragen.

(7)   Die Zustimmung zur Einleitung von gewerblichen und industriellen Abwässern sowie 
sonstiger, nicht häuslicher Abwässer wird widerruflich erteilt und kann mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden. Dies gilt auch für Abwässer von Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts, wie Bundeswehr, Bundesbahn, Bundespost, Schulen u. ä.

(8)   Der Antrag ist schriftlich bei dem WVSO zu stellen. Er muss enthalten
 a)  die Beschreibung der auf dem Grundstück geplanten und bestehenden Anlage mit 

Angabe der Größe und Befestigungsart der Hoffläche,
 b)  bei Industrie- und Gewerbebetrieben, Krankenanstalten u.ä., Einrichtungen, Angaben 

über Art, Menge und Zusammensetzung der Abwässer.
(9)   Dem Antrag sind alle für die Beurteilung der Grundstücksentwässerungsanlage erfor-

derlichen Unterlagen als Anlagen beizufügen.
(10) Sämtliche Antragsunterlagen sind von dem Anschlussberechtigten zu unterschreiben. 
(11)  Der WVSO prüft, ob die beabsichtigten Grundstücksentwässerungsanlagen den Bestim-

mungen dieser Satzung sowie den technischen Bestimmungen für den Bau und Betrieb 
von Grundstücksanlagen (DIN 1986) und den anderen Anforderungen an den Stand der 
Technik entsprechen. Ist das der Fall, so erteilt der WVSO schriftlich seine Zustimmung 
und gibt eine Ausfertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zu-
rück. Die Zustimmung kann mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Anderen-
falls setzt der WVSO dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist 
zur Berichtigung. Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen.

  Der WVSO ist berechtigt, Ergänzungen der Unterlagen, Sonderzeichnungen, Abwas-
seruntersuchungsergebnisse und Stellungnahmen von Sachverständigen zu fordern, so-
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weit dies notwendig ist.
(12)   Für neu herzustellende oder zu ändernde Grundstücksentwässerungsanlagen kann die 

Zustimmung davon abhängig gemacht werden, dass bereits vorhandene Anlagen, die 
den Vorschriften dieser Satzung nicht entsprechen, gleichzeitig satzungsgemäß herge-
richtet oder entfernt werden.

(13)   Ergeben sich während der Ausführungsplanung oder der Ausführung Abweichungen 
von der Zustimmung, ist unverzüglich das Einvernehmen mit dem WVSO herzustellen 
und ein Nachtrag zur Zustimmung vorzulegen.

(14)  Die Zustimmung erlischt drei Jahre nach Zustellung, wenn
 a) mit der Ausführung der Arbeiten nicht begonnen wird
 oder
 b) eine begonnene Ausführung länger als drei Jahre eingestellt war.

§ 9
Eigentum an Abwasser

(1)  Das auf den Grundstücken anfallende Abwasser ist dem WVSO zu überlassen.

(2)   Die Abwässer werden mit der Einleitung in die Abwasseranlage Eigentum des WVSO. 
Darin vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsache behandelt. 

§ 10
Betrieb von Grundstückskläranlagen und abflusslosen Sammelgruben mit Anschluss 

an die öffentliche Fäkalschlammentsorgung

(1)   Sind betriebsfähige öffentliche Abwasserkanäle noch nicht vorhanden oder Gebiete 
noch nicht an eine öffentliche Kläranlage angeschlossen, ist das Abwasser in Grund-
stückskläranlagen und in Ausnahmefällen in abflusslosen Sammelgruben einzuleiten.

  Die Grundstückskläranlage bzw. abflusslose Sammelgrube ist auf dem jeweiligen 
Grundstück des Anschlussberechtigten zu erstellen; sie ist Bestandteil der Grundstück-
sentwässerungsanlage. Abflusslose Sammelgruben müssen dauerhaft dicht sein. Auf 
Verlangen des WVSO, insbesondere bei vermuteter Undichtigkeit, hat der Grundstück-
seigentümer einen Dichtigkeitsnachweis vorzulegen.

(2)   Jedes Grundstück mit einer Grundstückskläranlage oder abflusslosen Sammelgrube un-
terliegt der öffentlichen Fäkalschlammentsorgung.

(3)   Jeder Grundstückseigentümer ist nach Maßgabe dieser Satzung zum Anschluss seines 
Grundstücks, für das Abs. 1 zutrifft, an die öffentliche Fäkalschlammentsorgung be-
rechtigt. Er ist dabei insbesondere auch berechtigt, allen anfallenden Fäkalschlamm 
entsorgen zu lassen. Die §§ 5 und 6 dieser Satzung gelten entsprechend.

(4)   Die zum Anschluss Berechtigten nach Abs. 3 sind verpflichtet, ihre Grundstücke an 
die öffentliche Fäkalschlammentsorgung anzuschließen (Anschlusszwang) und diese zu 
benutzen.

(5)   Grundstückseigentümer bzw. Betreiber einer Grundstückskläranlage sind verpflichtet, 
dem WVSO die Errichtung, die wesentliche Änderung, sowie Betreiberwechsel und die 
Stilllegung einer Grundstückskläranlage unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat u.a. 
Angaben zur örtlichen Lage, zum Behandlungsverfahren und zur allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung der Grundstückskläranlage sowie über das Vorliegen der wasser-
rechtlichen Gestattung zu enthalten.

(6)   Bei vollbiologischen Grundstückskläranlagen nach Anlage 3 der Eigenüberwachungs-
verordnung (EigÜVO) vom 25.10.2010 in der jeweils geltenden Fassung sind die 
Grundstückseigentümer bzw. Betreiber der Grundstückskläranlage verpflichtet, die 
Protokolle der Wartung innerhalb eines Monats nach der Wartung an den WVSO zu 
übersenden.

  Die Wartung ist durch einen Fachkundigen durchführen zu lassen. Der Nachweis der 
Fachkunde ist zusammen mit dem Wartungsprotokoll zu übersenden.

(7)   Die Wartung muss bei vollbiologischen Grundstückskläranlagen ohne bauaufsichtliche 
Zulassung mindestens halbjährlich erfolgen. Im Rahmen der Wartung ist der Ablauf der 
Grundstückskläranlage zu beproben und die Untersuchung der Probe auf die Parameter 
CSB, BSB5, absetzbare Stoffe und ph-Wert vorzunehmen.

(8)   Bei vollbiologischen Grundstückskläranlagen mit bauaufsichtlicher Zulassung richtet 
sich die Häufigkeit sowie der Umfang der Wartung nach den Anforderungen der bau-
aufsichtlichen Zulassung. Im Rahmen der Wartung ist der Ablauf der Grundstücksklär-
anlage zu beproben. Der Untersuchungsumfang hat mindestens den Anforderungen der 
bauaufsichtlichen Zulassung zu entsprechen.

(9)   Bei sonstigen Grundstückskläranlagen ist der Grundstückseigentümer bzw. der Betrei-
ber der Grundstückskläranlage verpflichtet, dem WVSO auf Verlangen Einsichtnahme 
in das Betriebstagebuch und den Zutritt zum Grundstück zu gewähren, damit die Sicht-
kontrolle der Anlage erfolgen kann.

(10)   Grundstückseigentümer bzw. Betreiber von Grundstückskläranlagen sind verpflichtet, 
die im Rahmen der Wartung bzw. Sichtkontrolle festgestellten Mängel und Schäden 
innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. Die Mangel- und Schadensbehebung 
ist dem WVSO unverzüglich anzuzeigen.

  Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Verordnung zur Überwachung der Selbstüber-
wachung und der Wartung von Kleinkläranlagen vom 19.10.2012.

(11)   Hinsichtlich der Beschränkungen des in die Grundstückskläranlage bzw. abflusslose 
Sammelgrube einzuleitenden Abwassers gelten die Einleitungsbedingungen und -be-
schränkungen, Anlage zu den AEB-A, entsprechend.

§ 11
Zwangsmittel

(1)   Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder gegen sie 
verstoßen wird, kann nach den §§ 53,54,55 und 56 des Gesetzes für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung (SOG-LSA)  i. d. F. vom 23.09.2003 (GVBl.S.214)  in Verbin-
dung mit § 71 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 
23.06.1994 (GVBl. S. 710) -jeweils in der zurzeit gültigen Fassung- ein Zwangsgeld bis 
500.000 E angedroht und festgesetzt werden. Die Zwangsgeldfestsetzung kann wieder-
holt werden, bis die angeordnete Maßnahme durchgeführt wurde.

(2)   Die zu erzwingende Handlung kann auf vorherige Androhung im Wege der Ersatzvor-
nahme vorgenommen werden.

(3)   Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwaltungszwangs-
verfahren beigetrieben.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1)   Ordnungswidrig gemäß § 6 Abs. 7 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
in Verbindung mit § 16 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

 •  entgegen dem Anschlusszwang nach § 6 sein Grundstück nicht oder nicht fristgerecht 
an die öffentliche Abwasseranlage anschließt,

 •  entgegen dem Benutzungszwang nach § 6 die öffentliche Abwasseranlage nicht be-
nutzt,

 •  entgegen § 8 den erforderlichen Antrag bzw. Nachtrag. nicht oder nicht fristgerecht 
stellt,

 •  entgegen § 10 nicht den Anschluss an die öffentliche Fäkalschlammentsorgung vor-
nimmt und diese nutzt

 •  entgegen § 10 Absatz 1 Satz 4 den Dichtigkeitsnachweis der Sammelgrube nicht vor-
legt.

(2)   Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 Euro geahndet wer-
den.

(3)  Ordnungswidrig im Sinne des § 114 Abs.3 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt handelt, wer

 1. der Anzeige nach § 10 Abs. 5 
 2. der Übersendung der Wartungsprotokolle nach § 10 Abs. 6 Satz 1 
 3. der Beseitigung von Mängeln und Schäden nach § 10 Abs. 10 
 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.
(4)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000,00 Euro geahndet 

werden.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.06.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung des 
WVSO vom 01.07.2012 außer Kraft. 

Osterburg, den 25. April 2013

Schröder
Verbandsgeschäftsführer

                                    
Anlage: Einleitungsbedingungen und -einschränkungen

(1)   Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen gelten die in Abs. 2 - 13 geregel-
ten Einleitungsbedingungen. Wenn eine Einleitung nach der Indirekteinleiterverordnung 
genehmigt wird, treten die in der Genehmigung bestimmten Werte an die Stelle der in 
den nachfolgenden Absätzen festgelegten Einleitungsbedingungen. Eine aufgrund der 
Indirekteinleiterverordnung erteilte Einleitungsgenehmigung ersetzt für ihren Geltungs-
umfang die nachfolgend aufgeführten Einleitungsbedingungen.

(2)   Alle Abwässer dürfen nur über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die Abwasser-
anlagen eingeleitet werden.

(3)   Am Ablauf von Grundstückskläranlagen, die an einen Bürgermeisterkanal angeschlossen 
sind, müssen folgende Werte eingehalten werden: chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

150 mg/l, Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) 40 mg/l.
(4)   In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe nicht eingeleitet oder einge-

bracht werden, die
 -  die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen;
 -  die öffentliche Entwässerungsanlage oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden 

oder beschädigen;
 -  den Betrieb der Entwässerungsanlage erschweren, behindern oder beeinträchtigen;
 -  die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klär-

schlamms erschweren oder verhindern 
 -  die effiziente Klärschlammbeseitigung beeinträchtigen
 oder
 -  sich sonst schädlich (z. B. durch Geruchsbelästigung) auf die Umwelt, insbesondere 

die Gewässer auswirken.
(5)  Dieses Verbot gilt insbesondere für
   1.  feuergefährliche oder explosive Stoffe wie Benzin, Benzol, Heizöl, Schmieröl, son-

stige mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette und deren Emulsionen,
   2. infektiöse Stoffe, Medikamente,
   3.  Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sammel-

grube oder des Gewässers führen und Lösemittel,
   4.  Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe 

verbreiten können,
   5.  Grund-, Quell- und Drainagewasser, es sei denn, dass für die Durchführung von 

Baumaßnahmen zur Trockenhaltung der Baugruben eine zeitlich begrenzte Einlei-
tung auf der Grundlage eines mit dem WVSO abgeschlossenen Einleitungsvertrages 
erfolgt. Zeitlich begrenzte Einleitung von Grund-, Quell- und Drainagewasser wird 
nur in Ausnahmefällen zur Trockenlegung von Gebäuden genehmigt. Die Geneh-
migung ist an die Errichtung eines Drainagewassersammelschachtes einschließlich 
Pumpe mit Betriebsstundenzähler oder analoger Messeinrichtung gebunden.

   6.  feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, 
Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, 
Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten, Müll, Glas, Borsten, Lederreste

   7.  Lacke, Latexreste, Kalkhydrat, Gips, Mörtel,  flüssige und später erhärtende  Abfälle 
sowie Bitumen und dessen Emulsionen

   8.  Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheider, Jauche, Gülle, Mist, Abwasser aus 
Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke,

   9.  Absetzgut, Schlämme oder Suspensionen aus Vorbehandlungsanlagen, Räumgut aus 
Grundstückskläranlagen und Abortgruben unbeschadet der Regelungen des WVSO 
zur Beseitigung der Fäkalschlämme,

 10.  Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Anreicherungs-
fähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändern-
den Wirkung als gefährlich zu bewerten sind, wie Schwermetalle, Cyanide, haloge-
nierte Kohlenwasserstoffe, Polycaclische Aromaten, Phenolek,

 11.  Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden wenn es 
der 2. Strahlenschutzverodnung vom 13.10.1976 (BGBL.I, Seite 2905 i.d.F. vom 
18.05.1989 -insbesondere § 46 Abs. 3- entspricht.

 12.  sowie alle weiteren Stoffe, die gemäß Abfallbeseitigungsgesetz als Abfall ordnungs-
gemäß zu beseitigen sind.

  Ausgenommen sind unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und 
in der Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen 
sind.

  Abwasser darf nur in den zugelassenen Mengen in die öffentliche Abwasseranlage ein-
geleitet werden. Stoßartige Einleitungen von Abwasser, die zu einer Beeinträchtigung 
der öffentlichen Abwasseranlage führen, sind durch zeitlich verteilten Abfluss oder 
Rückhalteanlagen zu vermeiden.

(6)   Der Anschluss von Abfall- und Nahrungsmittelrestezerkleinerern u.ä. an die Grund-
stücksentwässerungsanlage ist nicht zulässig.

(7)   Die Einleitung von Abwasser, auch von gewerblichen und industriellen Abwässern sowie 
vergleichbaren Abwässern ist nicht zulässig, wenn die Schadstoffkonzentrationen in den 
Abwasserteilströmen, ohne das zusätzliche Wassermengen zu einer Verdünnung führen, 
Grenzwerte gemäß Anhang „Einleitungsgrenzwerte“ in einer Stichprobe überschreiten 
und solange nicht durch geltende gesetzliche Vorschriften niedrigere Grenzwerte festge-
legt sind (Summe aus gelöstem und ungelöstem Anteil):

 a)  Leitet ein Betrieb an mehreren Stellen seine Abwässer in die öffentlichen Abwasser-
anlagen ein, so dürfen die Einleitungsgrenzwerte in einer Mischprobe, die aus den an 
jeder Einleitungsstelle als qualifizierte Stichprobe genommenen Proben zusammen-
gestellt wird, nicht überschritten werden.

 b)  Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Abwasser nicht den Anforderungen gemäß 
den Einleitungsgrenzwerten entspricht, so sind geeignete Vorbehandlungsanlagen zu 
erstellen und geeignete Rückhaltungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Vorbehandlungs-
anlagen müssen so gebaut, betrieben und unterhalten werden, dass die Schädlichkeit 
des Abwassers so gering gehalten wird, wie das bei Anwendung der jeweils in Betracht 
kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. Bei den Stoffen, die 
in der Verwaltungsvorschrift zu § 7a des Wasserhaushaltsgesetzes genannt sind, müs-
sen die Vorbehandlungsanlagen so gebaut, betrieben und unterhalten werden, wie das 
bei Anwendung des jeweiligen Standes der Technik möglich ist. Diese Anlagen sind 
dem WVSO nach Inbetriebnahme anzuzeigen.

 c)  Sofern der Verband keine anderen Werte festlegt, gelten für den Ablauf der Abwas-
servorbehandlungsanlagen die im Anhang angegebenen Grenzwerte der Schadstoff-
konzentrationen.

 d)  Zur Kontrolle der Abwasserbeschaffenheit gemäß den Auflagen der Aufsichtsbehör-
de muss im Ablauf der Vorbehandlungsanlagen eine Möglichkeit zur Probeentnahme 
vorgesehen werden.

 e)  Der Betreiber solcher Anlagen hat durch Eigenkontrolle zu überwachen und hier-
durch zu gewährleisten, dass die in dieser Satzung von der Einleitung ausgenom-
menen Stoffe nicht in die öffentliche Entwässerungsanlage gelangen und sofern 
im Genehmigungsbescheid keine anderen Werte angegeben sind, die vorgenannten 
Grenzwerte eingehalten werden. Über die Eigenkontrollen ist ein Betriebstagebuch 
zu führen, das Vertretern des WVSO auf Verlangen vorzuzeigen ist.

 f)  In jedem Betrieb muss eine Person bestimmt und dem WVSO schriftlich benannt 
werden, die für die Bedienung der Vorbehandlungsanlage verantwortlich ist.

 g)  Jede abwasserrelevant wesentliche Störung an den Vorbehandlungsanlagen, die be-
reits Auswirkungen auf den Betrieb einer Abwasserbehandlungsanlage vermuten 
lässt, ist dem WVSO unverzüglich anzuzeigen.

(8)   Beim Anschluss von Grundstücken, auf denen Benzin, Benzol, Öl oder Fett und der-
gleichen anfallen kann, sind nach Anweisung des WVSO im Einzelfall Abscheider oder 
sonstige Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser einzubauen 
(Vergleiche DIN 1986, DIN 1999 und DIN 4040, Teil 1 und 2). Für gefährliche Koh-
lenwasserstoffe werden nur Abscheider zugelassen, mit denen die Mindestablaufwer-
te nach geltenden Vorschriften eingehalten werden können. Die Abscheider für leicht 
brennbare oder explosionsfähige und für wassergefährdende Stoffe müssen mit einem 
Schwimmerverschluss versehen sein. Für die Abscheidung tierischer und pflanzlicher 
Fette und Öle dürfen nur zugelassene Abscheider eingebaut werden.

  Die Abscheider müssen von dem Anschlussnehmer in regelmäßigen Zeitabständen 
gemäß Wartungs- und Bedienungsanweisungen und bei Bedarf entleert werden. Der 
WVSO kann die Entleerungs- und Reinigungszeiträume festsetzen. Jede Abscheidean-
lage ist mindestens einmal jährlich zu entleeren und zu reinigen. Der WVSO kann auf 
Kosten des Anschlussberechtigten die Entleerung und Reinigung der Abscheider selbst 
vornehmen lassen. Das Abscheidegut ist über zugelassenen Entsorgungsfirmen entsor-
gen zu lassen. Es sind die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich einer ordnungsge-
mäßen Entsorgung zu beachten. Insbesondere ist der schriftliche Entsorgungsnachweis 
vom Betreiber der Abscheideanlagen für mineralische Leichtflüssigkeiten auf Verlan-
gen vorzulegen. 

  Jede abwasserrelevante wesentliche Störung an den Abscheideanlagen sind dem WVSO 
unverzüglich anzuzeigen.

(9)   Die im Anhang Einleitungsgrenzwerte, angegebenen Werte sind Höchstwerte, die nicht 
überschritten werden dürfen. 

  Die Entnahme der Probe zur Kontrolle der Grenzwerte erfolgt durch qualifizierte Stich-
proben. Der WVSO ist berechtigt, eine andere Form der Probeentnahme durchzuführen, 
um genauere Kenntnisse über Konzentrationen und Frachten einzelner Parameter zu 
ermitteln.

(10)   Ändert sich die Abwassermenge wesentlich, hat der Anschlussnehmer dies dem WVSO 
unverzüglich mitzuteilen. Reicht die vorhandene Abwasseranlage für die Aufnahme 
dieser erhöhten Abwassermenge nicht aus, kann der WVSO deren Zuleitung versagen, 
es sei denn, dass der Anschlussnehmer sich bereit erklärt, die Kosten für die notwendige 
Erweiterung der Abwasseranlage zu tragen.

(11)   Erforderlichenfalls sind nach Anweisung des WVSO automatische Mess- und Regi-
striereinrichtungen zur Kontrolle der Abwasserbeschaffenheit und Menge einzubauen 
und jederzeit funktionstüchtig in Betrieb zu halten.

(12)   Der WVSO kann zusätzlich zu den Vorschriften der DIN 1986 die Errichtung eines 
Kontrollschachtes vor der Einleitungsstelle in die öffentliche Abwasseranlage auf Ko-
sten des Anschlussnehmers fordern.

(13)   Abwasser darf in die zentrale Abwasseranlage nur dann eingeleitet werden, wenn die 
vorgeschriebenen Grenzwerte dieser Einleitungsbedingungen eingehalten werden. Die 
Einleitungsgrenzwerte gelten für das Abwasser, nach dem es eine eventuell notwendige 
Abwasserbehandlungsanlage durchlaufen hat. Es ist unzulässig, Abwasser zu verdün-
nen und Abwasserteilströme innerbetrieblich zu vermischen, um Einleitungswerte ein-
zuhalten. Dies gilt nicht in bezug auf den Parameter Temperatur.

(14)   Höhere Einleitungswerte werden nicht zugelassen. Niedrigere als die aufgeführten 
Einleitungswerte und Frachtenbegrenzungen können im Einzelfall festgesetzt und die 
Einhaltung der geringeren Einleitungswerte kann angeordnet werden, soweit dies nach 
den Umständen des Falls geboten erscheint, um eine Gefährdung der öffentlichen Ab-
wasseranlagen oder der bei den Anlagen beschäftigten Personen, die Beeinträchtigung 
der Benutzbarkeit der Anlagen oder eine Erschwerung der Abwasserbehandlung sowie 
der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung zu verhüten. Das Einleiten oder das 
Einbringen von Stoffen, die die geringeren Einleitungswerte überschreiten, fällt im Gel-
tungsbereich der Anordnung unter das Einleitungsverbot nach Abs. 6

Anhang
Einleitungsgrenzwerte

1.  Allgemeine Parameter
 a) Temperatur     bis 35 °
  (DIN 38404-C4, Dez. 1976
 b) pH-Werte      min. 6,5 max. 10,0
  (DIN 38404-C4, Jan. 1984
 c) absetzbare Stoffe   nicht begrenzt
  (DIN 38409-H9-2, Jul. 1980
  soweit eine Schlammabscheidung wegen der ordnungsgemäßen Funktionsweise der öf-

fentlichen Abwasserbehandlungsanlage erforderlich ist, kann eine Begrenzung von
          1-10 ml/l
 nach 0,5 Std. Absetzzeit, in besonderen Fällen auch darunter, erfolgen.
 d) BSB5      300 mg/l
 e) CSB       500 mg/l
2.  Verseifbare Öle und Fette: (schwerflüchtige lipophile Stoffe) 
 direkt abscheidbar   100 mg/l
 (DIN EN ISO 9377-2, Jul. 2001)
3. Kohlenwasserstoffe 
 a) direkt abscheidbar 
  (DIN EN ISO 9377-2, Jul. 2001)  50 mg/l
 b) Soweit eine über die Abscheidung 
  für Leichtflüssigkeit hinausgehende
  Entfernung von Kohlenwasserstoffen
  erforderlich ist: Kohlenwasserstoffe, gesamt 20 mg/l
  (DIN EN ISO 9377-2, Jul. 2001)
 c) leichtflüssige halogenierte Kohlenwasserstoffe
  (LHKW) gerechnet als Chlor  0,5 mg/l
 d) gesamt      100 mg/l
  (DIN EN ISO 9377-2, Jul. 2001)
4.  Halogenierte organische Verbindungen
 (DIN 38407-F9, Mai 1991)
 Mit Wasser nicht mischbar  0,5 mg/l
5.  Anorganische Stoffe (gelöste und ungelöste)
 a) Antimon     (Sb) 0,5 mg/l
 b) Arsen     (As) 0,5mg/l
 c) Barium     (Ba) 5,0 mg/l
 d) Blei +++)     (Pb) 1,0 mg/l
 e) Cadmium +++)+) (Cd) 0,5 mg/l; 1,0 g/h
 f) Chrom VI     (Cr) 0,2 mg/l
 g) Chrom +++)  (Cr) 1,0 mg/l
 h) Cobalt     (Co) 2,0 mg/l
 i) Kupfer +++)   (Cu) 1,0 mg/l
 j) Nickel +++)    (Ni) 1,0 mg/l
 k) Quecksilber   (Hg) 0,1 mg/l
 l) Selen      (Se) 2,0 mg/l
 m) Silber     (Ag) 1,0 mg/l
 n) Zink +++)    (Zn) 5,0 mg/
 o) Zinn      (Sn) 5,0 mg/l
6.  Anorganische Stoffe  (gelöst) 
 a) Stickstoff aus 
  Ammonium und Ammoniak (NH4, NH3) 80,0 mg/l
 b) Cyanid leicht freisetzbar (CN) 1,0 mg/l
 c) Cyanid gesamt  (CN) 20,0 mg/l
 d) Fluorid     (F) 50,0 mg/l 
 e) Nitrit ++++)   (No2-N) 10,0 mg/l
 f) Sulfat      (SO4) 600,0 mg/l
 g) Sulfid     (SO3) 2,0 mg/l
 h) Phosphatverbindungen (P) 50,0 mg/l
7.  Organische Stoffe 
 a) wasserdampfflüchtige Phenole (C6H5OH)       100,0 mg/l
 b)  Farbstoffe                           nur in so einer niedrigen Konzentration, dass der 

Vorfluter nach Einleitung des Ablaufs der öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage 
visuell nicht mehr gefärbt erscheint 

8.  Spontan sauerstoffverbrauchende Stoffe
 z. B. Natriumsulfid   100,0 mg/l

Der WVSO behält sich vor, Grenzwerte für weitere Stoffe festzulegen. Ebenfalls können im 
Einzelfall die Konzentrationen bzw. Frachten einzelner Schadstoffe weiter herabgesetzt wer-
den, falls der Betrieb der Abwasseranlage oder der Klärschlammverwertung dies notwendig 
machen bzw. gesetzlich niedrigere Grenzwerte als die vorstehenden festgesetzt werden. 
Ferner gelten die Werte der Abwasserverordnung.
Soweit für bestimmte Stoffe oder Stoffverbindungen EG-Richtlinien über Grenzwerte be-
stehen, gelten diese an Stelle der vorgenannten Werte. Überlassen derartige EG-Richtlinien 
die Bestimmung von Grenzwerten einzelstaatlichen Regelungen, sind an Stelle der Einlei-
tungsbegrenzungen die diesbezüglich allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach § 7a Was-
serhaushaltsgesetz über Mindestanforderungen für das Einleiten von Abwasser bzw. entspre-
chende andersrechtlichen Vorschriften anzuwenden. 

Allgemeine Bedingungen des Wasserverbandes Stendal-Osterburg (nachstehend 
„WVSO“ genannt) für den Anschluss an die Abwasseranlagen und deren Benutzung
(Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser - AEB-A -) 

Diese AEB-A einschließlich der Einleitungsbedingungen (Anlage) und der Preisregelungen 
„Abwasser“ regeln das Verhältnis zwischen den Benutzern der öffentlichen Abwasseranla-
gen und dem WVSO entsprechend § 1 Abs. 4 der Entwässerungssatzung des WVSO. 

1.  Abwasserentsorgungsvertrag
1.1.   Der WVSO schließt den Abwasserentsorgungsvertrag mit dem Grundstückseigentü-

mer oder sonst zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigten (Anschlussneh-
mer) ab.

1.2.   Steht das Eigentum an einem Grundstück mehreren Personen gemeinschaftlich zu, so 
wird der Vertrag mit der Gemeinschaft der Eigentümer abgeschlossen. Jeder Eigentü-
mer, auch bei einer Bruchteilsgemeinschaft, haftet als Gesamtschuldner. Die Eigentü-
mergemeinschaft verpflichtet sich, eine Person zur Entgegennahme von Erklärungen 
des WVSO diesem gegenüber zu bevollmächtigen. Geschieht dies nicht, so gelten die 
an einen Eigentümer abgegebenen Erklärungen des WVSO auch als den übrigen Ei-
gentümern zugegangen. Die Eigentümergemeinschaft hat einen Eigentümerwechsel 
und einen Wechsel der bevollmächtigten Person dem WVSO unverzüglich mitzutei-
len.

1.3.   Absatz 1.2 gilt entsprechend, wenn ein sonstiges dingliches Nutzungsrecht an einem 
Grundstück mehreren Personen gemeinschaftlich zusteht.

1.4.   Der Vertrag soll schriftlich geschlossen werden. Ein Antrag gemäß § 8 Abs. 1 der  
Entwässerungssatzung auf Entsorgung des Grundstücks, der auf einem besonderen 
- beim WVSO erhältlichen Vordruck - gestellt werden soll, führt zum Abschluss des 
Abwasserentsorgungsvertrages, wenn der WVSO ihm nicht innerhalb von 4 Wochen 
widerspricht. Ist er auf diese oder andere Weise abgeschlossen worden, so hat der 
WVSO den Vertragsschluss dem Anschlussnehmer schriftlich zu bestätigen. Wird 
die Bestätigung mit automatischen Einrichtungen ausgefertigt, bedarf es keiner 
Unterschrift. Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung wird auf die dem Vertrag 
zugrundeliegenden allgemeinen Entsorgungsbedingungen hingewiesen. Der WVSO 
ist verpflichtet, jedem Anschlussnehmer die allgemeinen Entsorgungsbedingungen 
einschließlich der Preisregelungen „Abwasser“ unentgeltlich zu übermitteln.

1.5.   Kommt der Vertrag durch die Inanspruchnahme der Abwasseranlagen zustande, so 
ist der Anschlussnehmer verpflichtet, dies dem WVSO unverzüglich mitzuteilen. Die 
Abwasserentsorgung erfolgt zu den geltenden Entsorgungsbedingungen des WVSO. 
Dem Anschlussnehmer sind auf Verlangen, die dem Vertrag zugrunde liegenden all-
gemeinen Entsorgungsbedingungen einschließlich der dazugehörenden Preisregelun-
gen, unentgeltlich zu übermitteln.

1.6.   Der Entsorgungsvertrag gilt als abgeschlossen, wenn der Anschluss an den öffentli-
chen Schmutz- bzw. Mischwasserkanal hergestellt und vom Beauftragten des WVSO 
abgenommen wurde. Bei Komplexerschließungen gilt der vorgegebene Umschlus-
stermin als Vertragsbeginn. Ab Vertragsbeginn wird ein Vorhaltepreis in Höhe des 
gültigen Grundpreises laut Preisregelungen „Abwasser“ je Anschluss berechnet. 

1.7.   Ist der Anschlussnehmer der Grundstückseigentümer, so kann er im Falle des Über-
gangs des dinglichen Nutzungsrechts am Grundstück auf einen Dritten den Vertrag 
mit vierwöchiger Frist auf das Ende des Kalendermonats kündigen. Ist der Anschlus-
snehmer ein sonst zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigter, gilt Satz 1 
im Falle des Wegfalls seines Nutzungsrechts entsprechend. Die Kündigung bedarf 
der Schriftform.

2.  Abwassereinleitung 
2.1.   Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen gelten die in der Anlage gere-

gelten Einleitungsbedingungen. Wenn eine Einleitung nach der Indirekteinleiterver-
ordnung genehmigt wird, treten die in der Genehmigung bestimmten Werte an die 
Stelle der in der Anlage festgelegten Einleitungsbedingungen.

2.2.   Die Bedingungen, Auflagen und Einschränkungen für die Zustimmung zur Einleitung 
können in besonderen Fällen gegenüber dem Anschlussnehmer im Rahmen einer 
Sondervereinbarung geregelt werden

2.3.   Der WVSO hat jederzeit das Recht, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen. Wird 
durch das Untersuchungsergebnis eine nicht erlaubte Einleitung von Abwasser fest-
gestellt, hat der Grundstückseigentümer die Kosten der Untersuchung und die Kosten 
für die Beseitigung der ggf. durch die Einleitung verursachten Schäden in der Abwas-
seranlage zu tragen.

3.  Umfang der Abwasserentsorgung 
3.1.   Der WVSO ist nur verpflichtet, Abwasser entsprechend der Entwässerungssatzung 

des WVSO abzunehmen, vorausgesetzt die in der Anlage  festgelegten Einleitungs-
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bedingungen werden eingehalten. Die Abnahme erfolgt mit der Einleitung oder Über-
gabe in die öffentliche Abwasseranlage.

3.2.   Die Abwasserentsorgung kann unterbrochen werden, soweit und solange der WVSO 
durch höhere Gewalt oder Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zu-
gemutet werden kann, an der Abwasserentsorgung gehindert ist oder die Unterbre-
chung zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der WVSO hat 
jede Unterbrechung unverzüglich zu beheben. Im Falle einer nicht nur für kurze Zeit 
beabsichtigten Unterbrechung der Abwasserentsorgung hat der WVSO die Anschluss-
nehmer rechtzeitig zu unterrichten, es sei denn, dass die Unterrichtung nach den Um-
ständen nicht rechtzeitig möglich ist und der WVSO dies nicht zu vertreten hat.

3.3.   Der WVSO ist berechtigt, die Abwasserentsorgung zu verweigern, wenn der An-
schlussnehmer den allgemeinen Entsorgungsbedingungen und speziell den Einlei-
tungsbedingungen zuwiderhandelt.

3.4.   Der WVSO hat die Abwasserentsorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald 
die Gründe für ihre Verweigerung entfallen sind. 

4.  Haftung
4.1.   Der WVSO haftet nicht für Schäden, die durch Betriebsstörungen der öffentlichen 

Abwasseranlage oder durch Rückstau infolge von unabwendbaren Naturereignissen, 
insbesondere Hochwasser, hervorgerufen werden.

4.2.   Der Anschlussnehmer und die Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung der 
öffentlichen Abwasseranlage einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen.

4.3.   Wer den Vorschriften dieser „Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser“ 
zuwiderhandelt, haftet dem WVSO für alle diesem dadurch entstehenden Schäden 
und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaften 
Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage verursacht werden, soweit diese vom 
Anschlussnehmer herzustellen, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten sind. Meh-
rere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

5.   Grundstücksbenutzung
5.1.   Der Anschlussnehmer hat für Zwecke der Abwasserentsorgung das Verlegen von Lei-

tungen einschließlich Zubehör zur Durch- und Ableitung von Abwasser sowie die er-
forderlichen Schutzmaßnahmen und den Betrieb dieser Anlagen auf dem Grundstück 
unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Anschlussnehmer 
in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss 
vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen 
Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, 
soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Anschlussnehmer mehr als notwen-
dig oder in unzumutbarer Weise belasten würde.

5.2.   Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen.

5.3.   Überbauung der Abwasseranlage durch Gebäude oder bauliche Anlagen oder deren 
Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern sind unzulässig, wenn sie den ordnungsge-
mäßen Bestand oder Betrieb der Anlage beeinträchtigen oder gefährden. Entgegen 
Satz 1 erfolgte Überbauungen sind nach Aufforderung durch den WVSO innerhalb 
einer von ihm gesetzten, angemessenen Frist durch den Anschlussnehmer zu beseiti-
gen. Die Beseitigung ist dem WVSO anzuzeigen.

5.4.   Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an 
der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung 
hat der WVSO zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtung ausschließlich der 
Entsorgung des Grundstücks dient.

5.5.   Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des 
WVSO die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Benutzung des 
Grundstücks  im Sinne der Ziffern 5.1 und 5.4 nachzuweisen.

5.6.   Die Ziffern 5.1 bis 5.5 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen 
sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Ver-
kehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

6.  Auskunfts- und Mitteilungspflicht
6.1.   Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, alle zur Prüfung der Abwasserentsorgungsver-

hältnisse und die für die Berechnung der Baukostenzuschüsse und Hausanschlussko-
sten erforderlichen Auskünfte zu erteilen, andere Nutzungsberechtigte dazu anzuhal-
ten und Änderungen unverzüglich dem WVSO mitzuteilen.

6.2.   Der Anschlussnehmer hat Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen 
sowie Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und etwa-
igen Vorbehandlungsanlagen unverzüglich dem WVSO anzuzeigen.

6.3.   Gelangen Stoffe entgegen den geltenden Rechtsvorschriften oder den Einleitungs-
bedingungen des WVSO in die Abwasseranlage, hat der Anschlussnehmer dies dem 
WVSO in der Art und Menge unverzüglich mitzuteilen.   

6.4.   Bei Abbruch eines mit dem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschlussneh-
mer dies dem WVSO rechtzeitig vorher mitzuteilen, damit die Hausanschlussleitung 
verschlossen oder beseitigt werden kann. Wird ein Gebäude zerstört, so ist dies dem 
WVSO unverzüglich anzuzeigen.

6.5.   Wechselt das Eigentum an einem Grundstück, hat der bisherige Eigentümer die 
Rechtsänderung unverzüglich dem WVSO schriftlich mitzuteilen. In gleicher Weise 
ist auch der neue Eigentümer verpflichtet.

7.  Baukostenzuschuss (BKZ)
7.1.   Zur anteiligen Deckung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Ko-

sten für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 
der öffentlichen Abwasseranlagen ist der WVSO berechtigt, von den Anschlussneh-
mern  einen Baukostenzuschuss zu verlangen. 

7.2.   Bei Grundstücksanschlüssen, für die bereits von dem WVSO Baukostenzuschüsse 
erhoben worden sind, darf der WVSO keinen Baukostenzuschuss für dieselbe Maß-
nahme verlangen.

7.3.   Der Anschlussnehmer hat bei einem Anschluss an die Anlagen des WVSO oder bei 
einer wesentlichen Erhöhung seiner Leistungsanforderungen einen Baukostenzu-
schuss gemäß den nachfolgenden Bestimmungen an den WVSO zu zahlen.

7.4.   Der Baukostenzuschuss wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenmaßstab berech-
net. Die Höhe ist den jeweils gültigen Preisregelungen „Abwasser“ zu entnehmen.

7.5.   Als Grundstücksfläche gilt
 a)  die Gesamtfläche des Grundstücks mit Ausnahme der Flächen, die im Flurstücks-

kataster oder Grundbuch ausschließlich als nicht baulich genutzte Flächen ausge-
wiesen sind.   

   Sofern bei diesen Grundstücken die Gesamtfläche 1800 m_ überschreitet, wird die 
darüber hinausgehende Fläche, die nicht baulich/wirtschaftlich oder gewerblich 
genutzt wird, nicht zur Berechnung herangezogen.

   Bei einer späteren, weiteren baulichen und gewerblichen Nutzung der über 1800 
m2 hinausgehenden Fläche erfolgt eine Nachberechnung unter Zugrundelegung der 
zusätzlich genutzten Fläche.

   Teilt der Anschlussnehmer dem WVSO die Erweiterung der baulichen oder ge-
werblichen Nutzung nicht mit, werden bei der Nachberechnung Zinsen in Höhe 
von 8 % in Ansatz gebracht. Es werden die vollen Monate seit Beginn der Maßnah-
men zur baulichen oder gewerblichen Nutzung berechnet. 

 b)  bei Grundstücken, mit sonstiger Nutzung ohne Bebauung (z.B. Schwimmbäder) 
eine Grundstücksfläche bis 600 m2, 

 c)  für unbebaute Grundstücke, die sich in landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher 
oder gärtnerischer Benutzung befinden, wird bis zu tatsächlichen Bebauung kein 
Baukostenzuschuss erhoben.

7.6.   Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenmaßstabs werden zudem Voll-
geschosse in Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach 
landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist eine Geschosszahl wegen der 
Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei industriell oder gewerb-
lich genutzten Grundstücken je angefangene 2,80 m und bei allen in anderer Weise 
genutzten Grundstücken je angefangene 2,30 m Höhe des Bauwerks als ein Vollge-
schoss gerechnet. 

 Als Anzahl der Vollgeschosse gilt
 a)   bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse
 b)   bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 

vorhandenen Vollgeschosse oder die nach Bauplanungsrecht auf dem Grundstück 
zulässig wären.

 c)  bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss,

 d)  bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, wird das Kirchen-
gebäude als eingeschossiges Gebäude behandelt.

7.7.   Der Baukostenzuschuss sowie die in Ziffer 8.6 geregelten Grundstücksanschlussko-
sten werden dem Anschlussnehmer unter Angabe der jeweiligen Berechnungsgrund-
lage getrennt errechnet und aufgegliedert mitgeteilt.

7.8.   Der Baukostenzuschuss und die Grundstücksanschlusskosten werden 4 Wochen 
nach Rechnungslegung fällig. Von der Bezahlung des Baukostenzuschusses und der 
Grundstücksanschlusskosten kann die Aufnahme der Entsorgung abhängig gemacht 
werden.     

7.9.   Mit den Anschlussnehmern kann vereinbart werden, dass die Baukostenzuschüsse 
bereits vor Erstellung der Anschlüsse gezahlt werden.  

8.  Grundstücksanschlüsse 
8.1.   Der Grundstücksanschluss besteht aus der Verbindung der öffentlichen Abwasseran-

lage mit der Grundstücksentwässerungsanlage. Er beginnt an der Abzweigstelle der 
Abwasseranlage und endet mit dem Grundstücksanschlussschacht, falls dieser nicht 
vorhanden ist, an der Grundstücksgrenze. Bei Altanlagen gilt diese Regelung nur, 
sofern der Anschluss durch den WVSO errichtet oder diesem übergeben wurde.

8.2.   Der WVSO kann verlangen, dass jedes Grundstück oder jedes Haus einen eigenen, in 
der Regel unmittelbaren Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage erhält.

  Befinden sich auf dem Grundstück mehrere zum dauernden Aufenthalt von Men-
schen bestimmte Gebäude, so kann der WVSO für jedes dieser Gebäude, insbesonde-
re dann, wenn ihnen eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, einen eigenen Anschluss 
verlangen.

8.3.   Der WVSO entscheidet, in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. Im Falle 
eines Grundstücksanschlussschachtes ist dieser in der Regel auf dem Grundstück an-
zuordnen. 

8.4.   Ergeben sich bei der Ausführung des Grundstücksanschlusses unvorhersehbare 

Schwierigkeiten, die auch ein Abweichen von zugestimmten Plänen erfordern kön-
nen, so hat der Anschlussnehmer den dadurch für die Anpassung der Grundstücks-
entwässerungsanlage entstehenden Aufwand zu tragen. Der Anschlussnehmer kann 
keine Ansprüche geltend machen für Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die 
durch solche Änderungen des Grundstücksanschlusses beim Bau und beim Betrieb 
der Grundstücksentwässerungsanlage entstehen.

8.5.   Grundstücksanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des WVSO und werden 
vorbehaltlich der Ziffer  10.1 Satz 3, ausschließlich vom WVSO hergestellt, unter-
halten, geändert, erneuert, abgetrennt und beseitigt. Sie müssen zugänglich und vor 
Beschädigungen geschützt sein; Ziffer 5.3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. Der 
Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Einrichtung des 
Grundstücksanschlusses zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Grund-
stücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

8.6.   Der Anschlussnehmer erstattet dem WVSO die Kosten für die Erstellung des Grund-
stücksanschlusses, einschließlich der Kosten des Grundstücksanschlussschachtes, 
sowie für Veränderungen des Grundstücksanschlusses, die durch eine Änderung oder 
Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst 
werden.

  Eine Pauschalierung ist möglich. Die Höhe ergibt sich aus den jeweils gültigen Preis-
regelungen „Abwasser“.

8.7.   Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des 
WVSO die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung 
des Grundstücksanschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen Verpflich-
tungen beizubringen. 

9.  Inbetriebsetzung
9.1.   Der WVSO oder dessen Beauftragte nehmen den Anschluss der Grundstücksentwäs-

serungsanlage an das Kanalnetz ab und erteilen die Freigabe zum Betrieb.
9.2.   Jede Freigabe der Grundstücksentwässerungsanlage ist beim WVSO über den An-

schlussnehmer zu beantragen.
9.3.   Die Kosten für die Freigabe werden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung ge-

stellt. Die erstmalige Freigabe ist unentgeltlich. Ist eine beantragte Freigabe nicht 
möglich, z.B. aufgrund festgestellter Mängel an der Grundstücksentwässerungsanla-
ge oder aus anderen Gründen, die der Anschlussnehmer zu vertreten hat, so erstattet 
der Anschlussnehmer dem WVSO auch die dadurch entstandenen zusätzlichen Ko-
sten. Die Freigabe bei einer Wiederinbetriebsetzung ist kostenpflichtig.  

10.  Grundstücksentwässerungsanlagen
10.1.   Grundstücksentwässerungsanlagen sind die Einrichtungen eines Grundstücks, die 

dem Sammeln bzw. dem Behandeln und/oder Ableiten des Abwassers dienen. 
  Die Grundstücksentwässerungsanlage beginnt hinter dem Grundstücksanschluss-

schacht, ist dieser nicht vorhanden an der Grundstücksgrenze. Soweit der Grund-
stücksanschluss im Eigentum des Grundstückseigentümers steht, ist er Bestandteil 
der Grundstücksentwässerungsanlage.  

10.2.   Die Grundstücksentwässerungsanlage darf nur unter Beachtung der geltenden 
Rechtsvorschriften und der Bedingungen des Abwasserentsorgungsvertrages sowie 
nach dem Stand der Technik  hergestellt, unterhalten, geändert, erneuert und betrie-
ben werden.

10.3.   Für das Verlegen der Grundstücksentwässerungsanlage bis zur öffentlichen Abwas-
seranlage sowie den Anschluss der Grundstücksentwässerungsanlage an die öffent-
lichen Abwasseranlagen ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage 
oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist 
er neben diesem verantwortlich. Die Ausführung von Kanalbaumaßnahmen hat nach 
DIN 1986 zu erfolgen. 

10.4.   Der Anschlussnehmer hat die Grundstücksentwässerungsanlage stets in einem ein-
wandfreien und betriebsfähigen Zustand zu erhalten. Werden Mängel festgestellt, so 
sind diese durch den Anschlussnehmer unverzüglich auf seine Kosten zu beseitigen.

10.5.  Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen nicht oder nicht mehr 
den jeweils geltenden Bestimmungen im Sinne der Ziffer 10.2, so hat der Anschluss-
nehmer sie auf Verlangen des WVSO auf eigene Kosten entsprechend anzupassen. Für 
eine solche Anpassung ist dem Grundstückseigentümer eine angemessene Frist einzu-
räumen. Der Anschlussnehmer ist zur Anpassung der Grundstücksentwässerungsanla-
ge auch dann verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen Abwasseranlage das 
erforderlich machen. 

10.6.  Besteht für die Ableitung aller oder eines Teils der Abwässer zu einer Abwasseran-
lage kein natürliches Gefälle, kann der WVSO den Einbau und Betrieb einer Hebe-
anlage durch den Anschlussnehmer auf dessen Kosten verlangen. Die Hebeanlage ist 
Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage. 

10.7.  Die Grundstücksentwässerungsanlage ist, sofern sie nicht mit einer Hebeanlage ver-
sehen ist, vom Anschlussnehmer gegen einen Rückstau des Abwassers aus der Ab-
wasseranlage zu sichern.

10.8.  Der WVSO ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Stand der Technik weitere 
technische Anforderungen an die Grundstücksentwässerungsanlage und deren Be-
trieb festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Entsor-
gung notwendig ist.

11.  Grundstückskläranlagen und abflusslose Sammelgruben
11.1.   Wenn das Abwasser keiner öffentlichen Kläranlage zugeführt werden kann, ist eine 

Grundstückskläranlage als Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage zu er-
richten und zu betreiben. In Ausnahmefällen kann auf Antrag befristet oder unbe-
fristet eine abflusslose Sammelgrube genehmigt werden. Die Inbetriebnahme, die 
wesentliche Änderung sowie die Stilllegung der Sammelgrube ist dem WVSO unver-
züglich zu melden.

  In diesen genannten Fällen hat der Anschlussnehmer das Grundstück an die öffentli-
che Fäkalschlammabfuhr anzuschließen.

11.2.   Grundstückskläranlagen und abflusslose Sammelgruben sind nach dem Stand der 
Technik unter Berücksichtigung der Benutzungsbedingungen und Auflagen für das 
Einleiten von Abwasser zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten und zu ändern.  

11.3.  Die Kosten für die Herstellung und den Betrieb der Anlage trägt der Anschlussneh-
mer. Bei der Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung von solchen Anlagen hat 
der Anschlussnehmer auf seine Kosten binnen zwei Monaten die Teile, die nicht 
Bestandteil der neuen Anlage geworden sind, außer Betrieb zu setzen, entleeren zu 
lassen, zu reinigen und zu beseitigen bzw. ordnungsgemäß zu verfüllen. Die übrigen 
Teile hat er auf seine Kosten anzupassen.

11.4.  Die Grundstückskläranlage oder die abflusslose Sammelgrube ist so zu erstellen, dass 
die Abfuhr des Fäkalschlamms bzw. Entleerung durch Entsorgungsfahrzeuge unge-
hindert möglich ist. 

  Der WVSO kann insbesondere verlangen, dass die Zufahrt zur Grundstückskläranla-
ge bzw. abflusslosen Sammelgrube in verkehrssicherem Zustand gehalten wird und 
dass störende Bepflanzungen und Überschüttungen von Schachtdeckeln beseitigt 
werden.

11.5.   Der WVSO oder der von ihm beauftragte Abfuhrunternehmer räumt die Grund-
stückskläranlage oder abflusslose Sammelgrube und fährt den Fäkalschlamm/ das 
Abwasser  ab. Zu diesem Zweck ist dem WVSO oder dem beauftragten Dritten Zu-
tritt zu gewähren. Der WVSO bestimmt den Zeitraum, in dem der Anschlussnehmer 
die Durchführung der Entsorgung vornehmen zu lassen hat. Die Zeiträume für die 
Entsorgung werden in der örtlichen Presse veröffentlicht.

Die Abfuhr des Fäkalschlamms hat in folgendem Rhythmus zu erfolgen:
 a)  Abflusslose Sammelgruben sind regelmäßig - unter Berücksichtigung des anfallen-

den Abwassers (Wasserverbrauch) und des Fassungsvermögens der abflusslosen 
Sammelgrube - zu leeren, spätestens, wenn diese bis auf 50 cm unter dem Zulauf 
angefüllt sind. Der Grundstückseigentümer  ist verpflichtet rechtzeitig, mindestens 
jedoch 3 Werktage vor dem beabsichtigten Termin, die Notwendigkeit einer Gru-
benentleerung anzuzeigen.

 b)  Kleinkläranlagen sollen in den vom Verband vorgegebenen Zeiträumen, min-
destens jedoch einmal jährlich und / oder bei Bedarf entschlammt werden. Der 
Grundstückseigentümer  ist verpflichtet, mindestens jedoch 3 Werktage vor dem 
beabsichtigten Termin, die Entleerung der Kleinkläranlage anzuzeigen.

11.6.   Hinsichtlich der Beschränkungen des in die Grundstückskläranlage oder abflusslose 
Sammelgrube einzuleitenden Abwassers gilt die Anlage Einleitungsbedingungen und 
-einschränkungen zu diesen AEB entsprechend. 

12.  Zutrittsrecht und Überwachung
12.1.   Der Anschlussnehmer gestattet den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des 

WVSO den Zutritt zu seinem Grundstück und seinen Räumen und zu allen Teilen der 
Grundstücksentwässerungsanlagen, soweit dies für die Prüfung der technischen Ein-
richtungen, die Entnahme von Abwasserproben, die Durchführung von Messungen 
und zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich ist. Dasselbe gilt 
für die Überprüfung der Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn der WVSO 
sie nicht selbst unterhält. Die Anschlussnehmer werden vorher verständigt; das gilt 
nicht für Probeentnahmen und Abwassermessungen. Das Zutrittsrecht ist ausdrück-
lich vereinbart.

12.2.   Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, seinen Mietern, Pächtern oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten aufzuerlegen, den Beauftragten des WVSO zu den in  Ziffer 12. 1 
genannten Zwecken Zutritt zum Grundstück und zu ihren Räumen zu gewähren. Der 
Anschlussnehmer ist verpflichtet, soweit aus den in Ziffer 12.1 genannten Gründen 
erforderlich, den Beauftragten die Möglichkeit zu verschaffen, die Räume sonstiger 
Dritter zu betreten 

12.3.   Die Bestimmungen der Ziffern 12.1 bis 12.2 gelten in gleicher Weise für Betreiber 
von Grundstückskläranlagen und abflusslose Sammelgruben.

13.  Abwasserentgelt
13.1.   Für die Benutzung der Abwasseranlagen wird ein Abwasserentgelt, bestehend aus 

Grundpreis und Arbeitspreis gemäß der jeweils gültigen Preisregelungen „Abwasser“ 
des WVSO in der jeweils geltenden Fassung erhoben.

13.2.   Der Grundpreis wird je Anschlussnehmer erhoben. Die Höhe ergibt sich aus den 
Preisregelungen „Abwasser“ in der jeweils geltenden Fassung

13.3.   Der Arbeitspreis wird nach der Menge und Art des in die öffentliche Abwasseranlage 
gelangten Abwassers bemessen. 

 Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangt gelten:
 a)  die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zu-

geführte und durch Messeinrichtungen ermittelte Frischwassermenge
 b)  die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Was-

sermenge.
13.4.   Wird in die jeweilige Abwasseranlage stark verschmutztes Abwasser eingeleitet, so 

werden zu dem jeweils gültigen Arbeitspreis nachfolgende Verschmutzungszuschlä-
ge erhoben.

  Der Verschmutzungsgrad - gemessen am chemischen Sauerstoffbedarf (CSB), des 
Rohwassers in mg/l - wird durch mindestens fünf Kontrollen pro Jahr festgestellt und 
mit dem Mittelwert festgesetzt. Dabei bleibt der jeweils höchste und niedrigste Wert 
unberücksichtigt.

  Der Verschmutzungszuschlag beträgt für jeden m3 Abwasser bei einem Verschmut-
zungsgrad von

 a)       750 -     2000 mg/l   = 20 % Zuschlag
 b)     2000 -     4000 mg/l   = 30 % Zuschlag
 c)     4000 -  10.000 mg/l   = 40 % Zuschlag
 d)      über    10.000 mg/l   = 50 % Zuschlag
13.5.  Auf Verlangen des WVSO hat der Anschlussnehmer zur Festsetzung der Wassermenge 

im Sinne des Absatzes 13.3 Messeinrichtungen, die den eichrechtlichen Vorschriften 
entsprechen müssen, auf seine Kosten anzubringen, durch den Verband abnehmen zu 
lassen und zu unterhalten. Der Zählerstand ist dem Verband zum Abrechnungszeit-
punkt mitzuteilen. Der WVSO kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtung 
durch die Eichbehörde oder eine staatliche anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 
2 des Eichgesetzes verlangen. Die Kosten der Prüfung fallen den Anschlussnehmer 
zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, 
sonst dem WVSO. Verlangt der WVSO keine Messeinrichtung, so hat der Anschlus-
snehmer den Nachweis der eingeleiteten Abwassermengen durch nachprüfbare Anga-
ben zu erbringen. Kommt der Anschlussnehmer dieser Verpflichtung nicht nach oder 
zeigt die Messeinrichtung des Anschlussnehmers nicht richtig oder überhaupt nicht 
an, so ist der WVSO berechtigt, die eingeleitete Abwassermenge zu schätzen.

  Der entstandene Aufwand für die Messeinrichtung sowie die durchzuführende Ab-
nahme durch den Beauftragten des WVSO gehen zu Lasten des Anschlussnehmers. 

13.6.   Bei Schätzungen gemäß Ziffer 13.5 Satz 6 wird eine Abwassermenge von 2,7 m3 pro 
Person und Monat angenommen.

13.7.   Nachweislich den öffentlichen Abwasseranlagen nicht zugeführte Abwassermengen 
können auf Antrag des Anschlussnehmer bei der Berechnung des Abwasserentgeltes  
abgesetzt werden.

  Der Antrag muss bis zum Ende des Kalenderjahres oder des davon abweichenden 
Abrechnungszeitraumes vom Anschlussnehmer gestellt werden.

  Die Nachweispflicht für nicht zugeführte Abwassermengen obliegt dem Anschlus-
snehmer. 

  Der entstandene Aufwand für die Messeinrichtung sowie die durchzuführende Ab-
nahme durch den Beauftragten des WVSO gehen zu Lasten des Anschlussnehmers. 

13.8.   Für die Ermittlung der aus den abflusslosen Sammelgruben zu entsorgenden Men-
ge des Abwassers gilt der Frischwassermaßstab. Insoweit finden die Bestimmungen 
13.1-7 entsprechend Anwendung.

13.9.   Für die Ermittlung der Menge des aus Kleinkläranlagen zu entsorgenden Fäkal-
schlamms gilt die vor Ort entnommene Fäkalschlammmenge in m3.

14.  Rechnungslegung und Bezahlung 
14.1.   Die Rechnungslegung für die eingeleitete Abwassermenge, erfolgt ein- oder mehr-

monatlich oder im Abstand von etwa 12 Monaten (= Abrechnungsjahr).  
14.2.   Wird die Wassermenge jährlich abgelesen und abgerechnet, erhebt der WVSO in 

gleichen Abständen Abschläge für die Entsorgung. Deren Höhe bemisst sich nach 
der durchschnittlichen berechneten Abwassermenge des Anschlussnehmers im vor-
angegangenen Abrechnungsjahr bzw. bei einem neuen Anschlussnehmer nach der 
durchschnittlichen berechneten Abwassermenge vergleichbarer Anschlussnehmer.

14.3.   Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund einer Ablesung am Ende des jeweiligen 
Abrechnungsjahres (Zwölfmonats-Zeitraum) unter Berücksichtigung der in diesem 
Zeitraum abgebuchten bzw. gezahlten Abschläge.

14.4.   Wird die Wassermenge ein- oder mehrmonatlich abgelesen und abgerechnet, erhebt 
der WVSO einen Abschlag, der zum angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei 
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, fällig wird. Der Abschlag bemisst 
sich nach der durchschnittlichen Wassermenge des Anschlussnehmers im zuletzt ab-
gerechneten Zeitraum bzw. bei einem neuen Anschlussnehmer nach der durchschnitt-
lichen Wassermenge vergleichbarer Anschlussnehmer.

14.5.   Die endgültige Abrechnung entsprechend der abgelesenen Wassermenge erfolgt unter 
Berücksichtigung des gezahlten Abschlages in Verbindung mit der nächsten Able-
sung.

14.6.   Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so wird die für die 
neuen Preise maßgebliche Abwassermenge zeitanteilig berechnet. Entsprechendes 
gilt bei Änderung der Umsatzsteuer.

15.  Zahlungsverzug; Einstellung und Wiederaufnahme der Entsorgung
15.1.   Die Rechnungsbeträge werden entsprechend der Rechnungsangaben fällig.
  Als Zahlungstag gilt bei Überweisung der Tag der Gutschrift. Einwendungen gegen 

Rechnungen sollen binnen eines Monats nach Zugang erhoben werden.
 Mahnungen sind kostenpflichtig. 
 Es werden
 für die 1. Mahnung                                                              5,00 E
 für die 2. Mahnung                                                            10,00 E
 erhoben.
 Weiterhin werden
 für den Einzug durch Beauftragte                                      15,00 E
 für das gerichtliche Mahnverfahren                                   20,00 E
 erhoben.
  Für den Verzugszeitraum werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % Punkten über dem 

Basiszinssatz fällig.
 Bei Ratenzahlungen und Stundungsvereinbarungen werden 6 % Zinsen erhoben. 
15.2.   Bei Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung ist der WVSO berech-

tigt, die Entsorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn 
der Anschlussnehmer darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur 
Nichterfüllung der Zahlungspflicht stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seiner Zahlungsverpflichtung zukünftig fristgemäß nachkommt.

15.3.   Der WVSO hat die Entsorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald der An-
schlussnehmer die Kosten der Einstellung und der Wiederaufnahme der Entsorgung 
ersetzt hat.

15.4.   Einwendungen gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur

 1. soweit sich aus den Umständen ergibt, dass offensichtliche Fehler vorliegen, und
 2.  wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von 2 Jah-

ren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsrechnung geltend ge-
macht wird.

15.5.   Gegen Ansprüche des Unternehmens kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

16.  Änderungsklausel
  Der WVSO ist berechtigt, diese AEB-A nebst Anlagen zu ändern oder zu ergänzen. 

Derartige Änderungen werden in den Amtsblättern des Landkreises Stendal, des Alt-
markkreises Salzwedel und des Landkreises Börde öffentlich bekannt gemacht.

 Damit gelten sie als zugegangen und sind Vertragsbestandteil.
17.  Inkrafttreten
  Diese Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser sind gültig ab dem 

01.06.2013 und ersetzen sämtliche bisher geltenden Regelungen hinsichtlich der Ent-
sorgung durch den WVSO.

Osterburg, den 25. April 2013

Schröder
Verbandsgeschäftsführer

                                    

Wasserverband Stendal-Osterburg

Bekanntmachung
des Wasserverbandes Stendal-Osterburg (WVSO)

Entgelte für die Ausfuhr von Fäkalien aus Kleinkläranlagen
   gültig ab 1. Mai 2013

42,– E/m2

Osterburg, den 25. April 2013

Schröder
Verbandsgeschäftsführer
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